
Markt Haag i. OB 
 

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 

SITZUNG DES VERWALTUNGS- UND KULTURAUSSCHUSSES 
 

 

Sitzungsdatum: Dienstag, 19.01.2021 

Beginn:  Uhr 

Ende  Uhr 

Ort: Bürgersaal in Haag i. OB 
 

 

ANWESENHEITSLISTE 

Erste Bürgermeisterin 

Schätz, Elisabeth    

Ausschussmitglieder 

Barlag, Egon    

Eberharter, Thomas    

Ferschmann, Florian    

Jäger, Hermann    

Lipp, Karin    

Maier, Siegfried    

Moser, Christa    

Schneider, Bernd    

Schriftführer 

Prieller, Christian    

 

Abwesende und entschuldigte Personen: 

Ausschussmitglieder 

Haas, Florian, Dr.   unentschuldigt 
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TAGESORDNUNG 
 

Öffentliche Sitzung 

 

10. Genehmigung der Sitzungsniederschrift „öffentlicher Teil“ vom 29.09.2020 
  

11. Zuschusswesen; 

Zuschussantrag des Ski-Club Haag e. V.  - Loipenspurgerät 

Vorlage: FV/193/2020 
  

12. Zuschusswesen; 

Zuschussantrag Familienzentrum Haag e.V. 

Vorlage: FV/192/2020 
  

13. Großtagespflege; 

Antrag auf Förderung der Großtagespflege "Landkinder" - Vorberatung 

Vorlage: GL/302/2021 
  

14. Liegenschaften; 

Nachtrag zum Mietvertrag für den Mobilfunkstandort am Rathaus 

Vorlage: GL/295/2020 
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Erste Bürgermeisterin Elisabeth Schätz eröffnet um  Uhr die öffentliche Sitzung des Verwaltungs- 

und Kulturausschusses, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Be-

schlussfähigkeit des Verwaltungs- und Kulturausschusses fest. 

 

Vor Eintritt in die Tagesordnung informiert Frau Bürgermeisterin Schätz über die aktuelle Corona-

Situation und einige Maßnahmen diesbezüglich: 

 

- Die Kindergartenbeiträge für den Gemeindekindergarten werden ausgesetzt, sofern die 

Notbetreuung nicht in Anspruch genommen wird. Anders als bei den ersten Schließungen, 

ist der Zugang zur Notbetreuung nicht sonderlich stark beschränkt.  

- Die Ausgabe von FFP2-Masken an Bedürftige wird doch nicht durch das LRA durchgeführt 

sondern auf die Gemeindeverwaltungen delegiert. Das Vorgehen wird vorgestellt. 

- Eine Ausgabe an Pflegende erfolgt ebenfalls 

- Frau Schätz stellt die derzeitige Impfsituation vor. Bereits im Dezember wurde ihrerseits bei 

einer Bürgermeister Dienstbesprechung eine temporäre, dezentrale Impfstation angeregt. 

Z.B. könnte dies in Haag im Bürgersaal stattfinden, um nicht mobilen Personen eine Imp-

fung einfacher zu ermöglichen. 

- Frau Schätz weist auf die beschränkte Öffnung des Rathauses hin. 

 

 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

 

 
10 Genehmigung der Sitzungsniederschrift „öffentlicher Teil“ vom 

29.09.2020 
 

 

Beschluss: 

 

Da gegen den öffentlichen Teil der Niederschrift der Sitzung vom 29.09.2020 keine Einwände erho-

ben wurden, gilt dieser als genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: Ja 9  Nein 0  Anwesend 9   

 

 
11 Zuschusswesen; 

Zuschussantrag des Ski-Club Haag e. V.  - Loipenspurgerät 
 

 

Der Ski-Club Haag e.V. stellt den Antrag auf finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung eines 

Loipenspurgerätes. 

 

Beschluss: 

 

Der Verwaltungs- und Kulturausschuss beschließt, die Anschaffung eines Loipenspurgerätes durch 

den Ski-Club Haag e.V. mit 4.000,00 Euro zu bezuschussen. 

 

Abstimmungsergebnis: Ja 9  Nein 0  Anwesend 9   
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12 Zuschusswesen; 
Zuschussantrag Familienzentrum Haag e.V. 

 

 

Das Familienzentrum Haag e.V. stellt folgenden Zuschussantrag: 

 

Hallo Sissi, 

hallo Herr Mörwald, 

hallo Herr Prieller, 

  

das Familienzentrum Haag e.V. erhält für den Betrieb des JUZ im alten Kino einen Jahreszu-

schuss in Höhe von 25.000 Euro. 

Wir haben in 2017 einen Vorschuss in Höhe von 2.000 Euro benötigt, um das Heizöl für den 

Winter zu kaufen. Seit dem haben wir diesen Vorschuss jährlich beantragen müssen, um die 

laufenden Kosten tragen zu können. In diesem Jahr können wir auf diesen Vorschuss ver-

zichten und somit die Mehrausgaben aus dem Jahr 2017 wieder ausgleichen. 

  

Aufgrund der aktuellen Situation war das JUZ nur von Jan bis März und Sept/Oktober ge-

öffnet. Ebenso konnte keine der geplanten Ferienbetreuungen angeboten werden. 

Daher haben wir von dem für 2020 abgerufenen Zuschuss in Höhe von 23.000 Euro, 3.000 

Euro nicht ausgegeben. 

  

Hiermit beantragen wir, den für 2020 nicht ausgegebenen Zuschuss in Höhe von 3.000 Euro 

im Verein bzw. den beiden anderen Projekten, Familienzentrum und Kindernest, verwenden 

zu dürfen. 

  

Zur Übersicht haben wir Ihnen den Verwendungsnachweis für 2020 beigefügt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Marion Lebang 

Familienzentrum Haag e.V. 

Geschäftsleitung 

Mühlstraße 1 

83527 Haag i. OB 

Tel: 08072/372 09 84 

Fax: 08072/372 09 48 

www.familienzentrum-haag.de 

Beschluss: 

 

Der Verwaltungs- und Kulturausschuss beschließt einen allgemeinen Zuschuss in Höhe von 3.000 

Euro für das Familienzentrum Haag e.V. Hierfür werden die nichtverbrauchten Mittel des Zuschus-

ses an das Jugendzentrum Haag verwendet. 

 

Abstimmungsergebnis: Ja 9  Nein 0  Anwesend 9   

 

http://www.familienzentrum-haag.de/
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13 Großtagespflege; 
Antrag auf Förderung der Großtagespflege "Landkinder" - Vorbera-
tung 

 

 

Frau Christine Langenfeld und Frau Martina Huber-Grzebien beabsichtigen eine Großtagespflege 

zur Kinderbetreuung zu errichten. 

Nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und betreuungsrecht bestehen hierfür grds. zwei Förder-

wege.  

 Die bisher übliche Förderung nach Art. 20 BayKiBiG; hier erfolgt die Abwicklung über das 

Jugendamt. Dieses zahlt an die Pflegepersonen ein Pflegeentgelt aus. 

 Die Förderung nach Art. 20 a BayKiBiG; hier ist Adressat der staatlichen Förderung die Ge-

meinde. Diese erbringt eine Leistung in Höhe der staatlichen Förderung erhöht um einen 

gleich hohen Anteil an den Träger der Großtagespflege.  

 

Der Markt Haag hat in der jüngsten Bedarfserhebung einen Bedarf für Kinderbetreuung in diesem 

Alterssegment festgestellt. 

Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Förderung nach Art. 20 a BayKiBiG, jedoch ist bei einer 

Entscheidung der Gleichbehandlungsgrundsatz bei künftigen Anträgen zu beachten. Die finanziel-

len Auswirkungen für die Gemeinde sind in beiden Fällen in etwa vergleichbar.  

Das Landratsamt Mühldorf a. Inn hat bisher keine Erfahrungen mit der Förderung nach Art. 20 a 

BayKiBiG. 

 

 

Darüber hinaus beantragen die Träger der Großtagespflege  

 einen einmaligen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 17.000 Euro und 

 einen monatlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 1.000 Euro 

 bei positiver Entwicklung einen weiteren Investitionskostenzuschuss in Höhe von 5.000 Euro 

(in einem Jahr) 

 

Beschluss: 

 

Der Verwaltungs- und Kulturausschuss unterstützt die Zuschussanträge und beschließt folgende 

Empfehlung an den Marktgemeinderat: 

 

1. Förderung nach Art. 20 a BayKiBiG zu genehmigen 

Abstimmungsergebnis: Ja 8  Nein 1  Anwesend 9 

2. Einen einmaligen Investitionskostenzuschuss mit 17.000 Euro  

Abstimmungsergebnis: Ja 9  Nein 0  Anwesend 9 

3. Einen laufenden Betriebskostenzuschuss mit monatlich 1.000 Euro – unbefristet 

Abstimmungsergebnis: Ja 8  Nein 1  Anwesend 9 

4. Einen weiteren Investitionskostenzuschuss in Höhe von 5.000 Euro nach positiver Entwick-

lung (mind. einjährige Wartezeit) 

Abstimmungsergebnis: Ja 8  Nein 1  Anwesend 9 

 

 
14 Liegenschaften; 

Nachtrag zum Mietvertrag für den Mobilfunkstandort am Rathaus 
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Die Entwürfe des 6. Nachtrags zum Mietvertrag über die Unterhaltung von Mobilfunkanlagen auf 

dem Rathaus mit der Telefonica Germany GmbH & Co. OHG bzw. deren Nachfolger die Telxius To-

wers Erste GmbH liegen den Mitgliedern des Verwaltungs- und Kulturausschusses vor. 

 

Die baurechtlichen und technischen Voraussetzungen werden erfüllt. 

 

Beschluss: 

 

Der Verwaltungs- und Kulturausschuss beschließt, den vorgelegten Entwurf des 6. Nachtrags zum 

Mietvertrag über die Unterhaltung einer Mobilfunkanlage auf dem Rathaus mit der Telxius Towers 

Erste GmbH, vormals Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, abzuschließen. 

Die Mindestlaufzeit nach Nr. 4 des Entwurfs verlängert sich nicht bis zum 31.12.2032 sondern nur 

bis zum 31.12.2026. 

 

Abstimmungsergebnis: Ja 9  Nein 0  Anwesend 9   

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Schätz  Christian Prieller 

Erste Bürgermeisterin  Schriftführung 
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